
 
 

 

 

 

SV 018/2024   31.03.2025 

 

 20 E 8/24w 

 BG Donaustadt 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.   9/896 Anteile verbunden mit WE an Kellergeschoss/Stellplatz 6 (B-LNr. 7) 

 

2.   9/896 Anteile verbunden mit WE an Kellergeschoss/Stellplatz 7 (B-LNr. 8) 

 

3.   12/896 Anteile verbunden mit WE an Kellergeschoss/Stellplatz 10 (B-LNr. 11) 

 

4.   143/896 Anteile verbunden mit WE an Wohnung 2/3, ER 2/3 (B-LNr. 23) 

 

jeweils an  

BREZ 697 Grundbuch 01669 Kaisermühlen  

1220 Wien, Julius-Payer-Gasse 11 
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Betreibende Partei: EG JULIUS-PAYER-GASSE 11 

  p.A. HV Georg WIESBAUER GmbH 

 Burggasse 33, 1070 Wien 

 

 

vertreten durch: Mag. Sebastian KRUMPEL, Rechtsanwalt 

 Loquaiplatz 13/19, 1060 Wien 

 

 

Verpflichtete Partei: JPG11 PROJEKT GmbH 

 p.A. Linzerstraße 72/G1, 1140 Wien 

 

 

wegen: EUR 6.993,13 s.A. (Zwangsversteigerung) 

 

 

Auftragsgegenstand: 1. 9/896 Anteile verbunden mit WE an 

Kellergeschoss/Stellplatz 6 (B-LNr. 7) 

 2. 9/896 Anteile verbunden mit WE an 

Kellergeschoss/Stellplatz 7 (B-LNr. 8) 

 3. 12/896 Anteile verbunden mit WE an 

Kellergeschoss/Stellplatz 10 (B-LNr. 11) 

 4. 143/896 Anteile verbunden mit WE an  

Wohnung 2/3, ER 2/3 (B-LNr. 23) 

  

 jeweils an BREZ 697 Grundbuch 01669 Kaisermühlen 

1220 Wien, Julius-Payer-Gasse 11 
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Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des BG Donaustadt vom 10.04.2024, ON 7 und 

vom 05.02.2025, ON 52 

 

 

Auftrag: Schätzung der Verkehrswerte 

 

 

Stichtag: 26.08.2024 (Tag der zweiten Befundaufnahme) 

 

 

Grundlagen: 1. Grundbuchauszüge vom 10.04.2024 und 06.03.2025 

2. Auszug aus dem Wiener Stadtplan 

3. Plandokument Nr. 7910 vom 30.06.2011 

4. Befundaufnahmen vom 05.06. und 26.08.2024 

5. Einsicht in den Bauakt 

6. Baurechtsvertrag vom 13.11.2018 

7. Nachtrag zum Baurechtsvertrag vom 14.10.2021 

8. Nutzwertgutachten vom 22.10.2020 und 15.10.2021 

9. Wohnungseigentumsstatut-Nachtrag vom 21.10.2022 

10. Hilfsbefund des SV DI Martin Buschina vom 21.10.2024 

11. Informationen der Hausverwaltung Georg Wiesbauer 

 GmbH vom 10.02.2025 

12. Erhebungen in der Urkundensammlung 

13. Erhebung von Vergleichspreisen 

14. Lärminformationen 

15. Einheitswertbescheid zum 01.01.2023 

16. Rückstandsausweis der MA 6 

17. Fotos  

18. Bienert – Funk, Immobilienbewertung Österreich² 

19. Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7  
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Das Gutachten ist wie folgt gegliedert: 

 

 

A  -  B E F U N D 

 

B  -  B E W E R T U N G 

 

C  -  G U T A C H T E N 

 

D  -  B E I L A G E N 
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A  -  B E F U N D 

 

1. Befundaufnahme vom 05.06.2024 

Bei der Befundaufnahme vom 05.06.2024 war der Vertreter der betreibenden Partei anwesend, 

für die verpflichtete Partei ist niemand erschienen. 

 

Die Wohnung und Stellplätze waren nicht zugänglich. 

 

 

2. Befundaufnahme vom 26.08.2024 

Bei der Befundaufnahme vom 26.08.2024 waren der Vertreter der betreibenden Partei, weiters 

der Gerichtsvollzieher und der Schlosser anwesend. 

 

Für die verpflichtete Partei ist neuerlich niemand erschienen. 

 

Sämtliche verfahrensgegenständlichen Objekte sowie die allgemeinen Teile des Hauses wurden 

besichtigt, es wurden einige Fotos angefertigt. 
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3. Allgemeine Lage 

Die Liegenschaft EZ 696 Grundbuch 01669 Kaisermühlen, bestehend aus dem Grundstück 

Nr. 2483/51 mit der Liegenschaftsadresse Julius-Payer-Gasse 11, ist eine zwischen Wagramer 

Straße und Gotenweg gelegene Mittelparzelle mit einer im Grundbuch ausgewiesenen, nicht 

weiter überprüften Grundfläche von 986 m². 

 

 

Quelle: www.google.at/maps 

 

 

Die Infrastruktur ist auseichend, Erholungsmöglichkeiten gibt es in den Grünräumen der 

Umgebung sowie an der Alten Donau. 

 

Die Wohnlage ist insgesamt als sehr gut einzustufen. 

 

  

http://www.google.at/maps
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4. Verkehrssituation 

a) Öffentlicher Verkehr 

Die Liegenschaft ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Autobuslinie 20A) für städtische 

Verhältnisse nur durchschnittlich erreichbar. Die nächstgelegene U-Bahn-Station der Linie U1 

sowie die Buslinien 92A und 92B sind ca. 600 m (Luftlinie) entfernt. 

 

 

 Quelle: www.wien.gv.at/stadtplan 

 

 

  

http://www.wien.gv.at/stadtplan
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b) Individualverkehr 

Die Liegenschaft ist mit PKW über die Wagramer Straße sehr gut erreichbar. 

 

 

Quelle: www.wien.gv.at/stadtplan 

 

 

Die Parksituation auf öffentlichem Grund ist trotz der flächendeckend an Werktagen zwischen 

09:00 und 22:00 Uhr geltenden Kurzparkzonenregelung (im Plan rosa unterlegt) für städtische 

Verhältnisse beengt. 

 

In Teilbereichen der Wagramer Straße gelten besonders eingerichtete Kurzparkzonen, diese 

sind im Plan hellblau gekennzeichnet. 

 

In der Nähe befinden sich zwei öffentliche Parkgaragen. 

 

Auf der Liegenschaft selbst gibt es eine Garage mit 11 Kfz-Stellplätzen.  

http://www.wien.gv.at/stadtplan
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5. Lärmsituation 

a) Straßenverkehr 

Die Julius-Payer-Gasse ist in beiden Richtungen befahrbar und schwach frequentiert.  

 

Die Verkehrsbelastung ist gering, gemäß der Lärmkarte - Straßenverkehr überschreitet der Tag 

– Abend – Nachtlärmpegel im 24 Stunden Durchschnitt, gemessen in 4 Meter Höhe über dem 

Boden, den Schwellenwert von 60 Dezibel nicht.  

 

 
 

 
Quelle: www.laerminfo.at 

  

http://www.laerminfo.at/


 

 

        Seite 10 von 69  

b) Schienenverkehr 

Die Lärmentwicklung der in diesem Abschnitt parallel zur Wagramer Straße in Hochlage 

verlaufenden U-Bahn Linie U1 reicht nicht bis zur gegenständlichen Liegenschaft. 

 

 

Quelle: www.laerminfo.at 

  

http://www.laerminfo.at/
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6. Flächenwidmung und Bebaubarkeit 

Die Liegenschaft ist als Bauland – Wohngebiet gewidmet, es gilt Bauklasse I offen mit einer 

Höhenbeschränkung auf 6,5 m und einer Vorgartentiefe von 5,0 m. 

 

Aufgrund der in diesem Bereich geltenden Besonderen Bebauungsbestimmungen wird auf den 

mit BB 2 bezeichneten Flächen festgelegt, dass diese bis zu 20 v. H. des jeweiligen Teils des 

Bauplatzes mit eingeschoßigen Gebäuden bebaubar sind. 

 

Der nicht bebaubare Bereich der Liegenschaft ist gärtnerisch auszugestalten. 

 

Quelle: www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public 

 

 

  

http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public
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7. Kontaminierung 

Für eine Kontaminierung bestehen keine Anhaltspunkte, das Grundstück ist nicht im 

Altlastenatlas oder Verdachtsflächenkataster verzeichnet. Die Bewertung erfolgt daher unter 

der Annahme der Kontaminationsfreiheit. 

 

 

Quelle: www.umweltbundesamt.at/vfka 

 

 

8. Beschreibung der Liegenschaft 

Die Liegenschaft hat einen trapezförmigen Zuschnitt und ist nahezu eben.  

 

 

Quelle: earth.google.com/web 

 

  

http://www.umweltbundesamt.at/vfka
http://earth.google.com/web
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9. Anschlüsse 

Wasser, Kanal, Strom  

 

 

10. Beschreibung der Wohnhausanlage 

a) Errichtung und Bewilligungen 

In den Jahren 2019 bis 2021 wurde auf der Liegenschaft eine Wohnhausanlage errichtet. 

 

Die Baubewilligung wurde mit Bescheid vom 09.10.2019 erteilt, die Fertigstellungsanzeige 

erfolgte am 10.12.2021. 

 

 

b) Allgemeines 

Die Anlage besteht aus zwei Wohnblöcken (Stiegen 1 und 2), sowie einer Tiefgarage mit 

11 Pkw-Stellplätzen.  

 

Die beiden Häuser mit insgesamt 9 Wohnungen bestehen aus einem gemeinsamen 

Kellergeschoss, weiters aus Erdgeschoss, Obergeschoss sowie teilweise mit Galerie 

ausgestattetem Dachgeschoss. Sie verfügen jeweils über Gegensprechanlage und Lift sowie 

über einen Fahrrad-/Kinderwagenraum im Keller. 

 

Die einzelnen Objekte werden zentral mittels Wärmepumpe, solarunterstützt beheizt. 

 

Die Reparaturrücklage weist laut Auskunft der Hausverwaltung Georg Wiesbauer GmbH zum 

31.12.2024 ein Minus von ca. EUR 20.000,00 auf. 

 

Im Jahr 2025 sind über die Behebung bestehender Baumängel hinausgehend keine größeren 

Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten geplant. 

 

Die Wohnhausanlage befindet sich in teilweise unfertigem Gesamtzustand. 
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11. Beschreibung der Wohnung Top 2/3 

a) Allgemeines 

Die Wohnung befindet sich auf Stiege 2 im Dachgeschoss mit Galeriegeschoss und ist sowohl 

über das allgemeine Stiegenhaus als auch mit dem Lift zu erreichen. 

 

Die Wohnung besteht im unteren Geschoss aus Vorraum/Zwischengang, WC, Wohnraum, 

Kabinett mit Zugang zur Terrasse, Bad/WC, einem weiteren Kabinett sowie drei Zimmern. 

Vom großen Wohnraum führt eine um 180° gewendelte Treppe ins Galeriegeschoss, bestehend 

aus Abstellraum sowie Galerieraum mit dreistufigem Zugang zur Terrasse. 

 

Das Objekt ist mit Fußbodenheizung beheizbar. 

 

Sämtliche Bodenbeläge fehlen, die Elektrik ist unfertig, teilweise fehlen Schalter bzw. 

Steckerabdeckungen, die Bedienelemente der elektrisch fernbedienbaren Außenjalousien sind 

nicht montiert, Türstöcke und Türblätter fehlen. 

 

Es fehlen auch nahezu sämtliche Sanitärinstallationen, nur im WC ist eine WC-Schale montiert. 

 

Die Wohnung befindet sich im Rohbauzustand und ist lediglich belagsfertig. 

 

 

b) Beschreibung der einzelnen Räume 

• Dachgeschoss 

Vorraum/Zwischengang: 

Bodenbelag Estrich, Wände und Decke gemalt, E-Sicherungskasten, Steuerungszentrale der 

Fußbodenheizung, Alarmanlage, Gegensprechanlage 

WC: 

Bodenbelag Estrich, Wände roh, Decke gemalt, keramische Hänge-WC-Schale, elektrische 

Entlüftung 

Bad/WC: 

Bodenbelag Estrich, Wände roh, Decke gemalt, ein Fenster, ein Dachflächenfenster mit 

Beschattung 

Kabinett: 

Bodenbelag Estrich, Wände und Decke gemalt 
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Zimmer 1: 

Bodenbelag Estrich, Wände und Decke gemalt, zwei Fenster, zwei Dachflächenfenster mit 

Beschattung 

Zimmer 2: 

Bodenbelag Estrich, Wände und Decke gemalt, zwei Dachflächenfenster (beidseitig) mit 

Beschattung 

Zimmer 3: 

Bodenbelag Estrich, Wände und Decke gemalt, ein Dachflächenfenster mit Beschattung 

Wohnküche: 

Bodenbelag Estrich, Wände und Decke gemalt, ein Fenster, große Dachschräge mit 

Beschattung, daneben 

Kabinett: 

Bodenbelag Estrich, Wände und Decke gemalt, Zugang zum Balkon 

Balkon: 

Boden verfliest, Absturzsicherung Glaselemente im Stahlrahmen 

Stiegenaufgang: 

180° gewendelte Treppe 

 

• Galeriegeschoss 

Abstellraum: 

Bodenbelag Estrich, Wände und Decke gemalt 

Galerieraum: 

Bodenbelag Estrich, Wände und Decke gemalt, Absturzsicherung mit Glaselementen im 

Stahlrahmen, Terrassenzugang 

Terrasse: 

Boden verfliest, Absturzsicherung mit Glaselementen im Stahlrahmen 

 

 

c) (Nutz-)flächen 

Die Wohnung hat laut Nutzwertgutachten vom 15.10.2021 eine Gesamtnutzfläche von 

139,23 m² wovon 113,00 m² auf das Dachgeschoss und 26,23 m² auf das Galeriegeschoss 

entfallen, eine Dachterrasse im Ausmaß von 29,88 m² und einen Balkon mit 2,89 m².  
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Gemäß Nutzwertgutachten vom 15.10.2021 ist der Wohnung Top 2/3 der Einlagerungsraum 

Nr. 2/3 im Keller mit einer Fläche von 8,33 m² zugeordnet. 

 

Im Ausführungsplan ist das Kellerabteil Top 2/2 mit 8,33 m² und das Kellerabteil Top 2/3 mit 

5,40 m² ausgewiesen. 

 

 

12. Beschreibung der Kfz-Stellplätze NNr. 6, 7 und 10 

Sämtliche Parkplätze befindet sich in der Tiefgarage.  

 

Das Kellergeschoss ist von beiden Stiegen jeweils sowohl über das allgemeine Stiegenhaus als 

auch mit dem Lift zu erreichen. 

 

Der Kfz-Stellplatz Nr. 10 weist eine Fläche von 16,50 m² auf. Die Stellplätze NNr. 6 und 7 

befinden sich (gemeinsam mit dem nicht bewertungsrelevanten Stellplatz Nr. 5) in einer 

Dreierbox, die Größe beträgt jeweils 12,50 m². 

 

Die Nummerierung der Stellplätze fehlt. 

 

 

13. Kosten 

a) Wohnung Top 2/3 

Die Monatsvorschreibung setzt sich ab 01.01.2025 zusammen wie folgt: 

 

Rücklage Allgemein EUR 214,50 

Betriebskosten EUR 318,89 

Betriebskosten Heizung EUR 94,11 

Betriebskosten Warmwasser EUR 94,11 

Netto EUR 721,61 

USt EUR 60,12 

Gesamt EUR 781,73 

 

Der zusätzlich in zwei Raten halbjährlich direkt an die  

Baurechtsgeberin zu bezahlende Baurechtszins beträgt jährlich EUR 5.813,34 
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b) Pkw-Stellplatz 6 

Die Monatsvorschreibung setzt sich ab 01.01.2025 zusammen wie folgt: 

 

Rücklage Allgemein EUR 13,50 

Betriebskosten EUR 20,07 

Netto EUR 33,57 

USt EUR 4,01 

Gesamt EUR 37,58 

 

Der zusätzlich in zwei Raten halbjährlich direkt an die  

Baurechtsgeberin zu bezahlende Baurechtszins beträgt jährlich EUR 365,90 

 

 

c) Pkw-Stellplatz 7 

Rücklage Allgemein EUR 13,50 

Betriebskosten EUR 20,07 

Netto EUR 33,57 

USt EUR 4,01 

Gesamt EUR 37,58 

 

Der zusätzlich in zwei Raten halbjährlich direkt an die  

Baurechtsgeberin zu bezahlende Baurechtszins beträgt jährlich EUR 365,90 

 

 

d) Pkw-Stellplatz 10 

Rücklage Allgemein EUR 18,00 

Betriebskosten EUR 26,76 

Netto EUR 44,76 

USt EUR 5,35 

Gesamt EUR 50,11 

 

Der zusätzlich in zwei Raten halbjährlich direkt an die  

Baurechtsgeberin zu bezahlende Baurechtszins beträgt jährlich EUR 487,84 
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14. Energieausweis 

Gemäß Energieausweis vom 12.04.2019 ist das Wohnhaus in die Energieeffizienzklasse B 

(HWB 33,9 kWh/m²a) eingestuft. 

 

 

15. Rechtsverhältnisse 

Mit Baurechtsvertrag vom 13.11.2018 hat das Chorherrenstift Klosterneuburg der 

verpflichteten Partei für die Dauer von 100 Jahren ein Baurecht an der gegenständlichen 

Liegenschaft eingeräumt. 

 

Im Jahr 2020 wurde Baurechtswohnungseigentum begründet. 

 

Jeder Wohnung ist ein Kellerabteil als WE-Zubehör zugeordnet. 

 

 

16. Bestandverhältnisse 

Informationen über Bestandverhältnisse liegen nicht vor. 

 

 

17. Lasten 

In EZ 697 ist zu C-LNr. 1 a die Reallast der Verpflichtung zur Zahlung des jährlichen Bauzinses 

in der Höhe von EUR 29.589,86 gemäß Punkt IV. des Baurechtsvertrages ersichtlich gemacht. 

 

 

18. Einheitswert 

Laut Schreiben des Finanzamts Österreich vom 16.04.2024 beträgt der erhöhte Einheitswert 

zum Stichtag 01.01.2023 für die gesamte Liegenschaft EUR 28.800,00, davon werden der 

verpflichteten Partei EUR 17.517,84 zugerechnet; der zu Grunde liegende Einheitswert für die 

gesamte Liegenschaft beträgt EUR 21.400,00. 

 

 

19. Aushaftende Abgaben 

Laut Information der MA 6 vom 18.04.2024 bestehen keine Forderungen. 
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B  -  B E W E R T U N G 

 

1. Bewertungsgrundsätze und Methodik 

Als Verkehrswert wird jener Wert der Liegenschaft bezeichnet, der bei einer Veräußerung der 

Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann, wobei die besondere 

Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen bei der Ermittlung des 

Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben haben.  

 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass dieser Preis auch in absehbarer Zeit von einem 

Interessenten bezahlt würde. 

 

 

2. Bewertungsmethoden 

a) Allgemeines 

Das Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) nennt als Methoden der Bewertung das 

Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das Sachwertverfahren (§ 6). 

 

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens hängt in erster Linie davon ab, um welches Objekt es 

sich handelt, nämlich um ein Objekt, das eher für die Eigennutzung oder die Vermietung 

gedacht ist. 

 

 

b) Vergleichswertverfahren (§ 4 LBG) 

§ 4. (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich 

erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare 

Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit 

der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und 

geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder 

Abschläge zu berücksichtigen. 

(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in 

zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie 

vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen 

im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten.  
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(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder 

persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur 

herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfasst 

werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 

 

Dem Vergleichswertverfahren wird überall dort der Vorzug gegeben, wo genügend 

vergleichbare Objekte vorhanden sind, insbesondere bei unbebauten bzw. nur mit einem 

Abbruchobjekt bebauten Grundstücken sowie nicht oder nur befristet vermieteten 

Eigentumswohnungen.  

 

Dies ist auch in der Literatur anerkannt (Zum Themenschwerpunkt „Der Vergleich macht 

sicher“ siehe auch die Österreichische Zeitschrift für Liegenschaftsbewertung ZLB, Heft 4/14). 

 

 

c) Ertragswertverfahren (§ 5 LBG) 

§ 5. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit 

nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen 

Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln 

(Ertragswert). 

(2) Hiebei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache 

tatsächlich erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für Betrieb, 

Instandhaltung und Verwaltung der Sache (Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung 

vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie 

nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags 

ist überdies auf das Ausfallwagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten 

Bedacht zu nehmen. 

(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar 

oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren 

Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache 

nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei einer solchen Bewirtschaftung 

entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen 

oder allgemein anerkannte statistische Daten herangezogen werden. 

(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art 

üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 
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Das Ertragswertverfahren wird dort angewendet, wo die Erzielung eines Ertrages wirtschaftlich 

im Vordergrund steht. 

 

Klassischer Anwendungsfall ist das Zinshaus, dessen Nutzungsbestimmung es ist, aus den 

Nettoerträgen eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften 

(Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7, 89). 

 

Dieses Verfahren wird allerdings auch dort angewendet, wo die Erzielung von Erträgen bei 

Einzelobjekten im Vordergrund steht, wie bei unbefristet vermieteten Eigentumswohnungen 

(z.B. Vorsorgewohnungen). 

 

 

d) Sachwertverfahren  

§ 6. (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des 

Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des 

Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 

(2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von Kaufpreisen 

vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, die 

sich demgegenüber aus der Bebauung oder Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder 

deren Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu 

berücksichtigen. 

(3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner Ermittlung ist in 

der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die technische und wirtschaftliche 

Wertminderung abzuziehen. Sonstige Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende 

Umstände, wie etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche 

Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert 

zu berücksichtigen. 

 

Das Sachwertverfahren wird vor allem dann angewendet, wenn die Eigennutzung bebauter 

Liegenschaften im Vordergrund steht (vgl. Stabentheiner, LBG, Anm 3 zu § 7). 

 

Es sind daher die Beschaffungskosten für die Liegenschaft sowie die darauf vorhandenen 

Baulichkeiten von vorrangiger Bedeutung, Renditeerwägungen treten in den Hintergrund. 
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Dies hängt vor allem damit zusammen, dass derartige Objekte nach individuellen Vorstellungen 

und persönlichem Geschmack errichtet werden und nicht – wie bei Renditeüberlegungen – ein 

Durchschnittsgeschmack und eine möglichst leichte Vermietbarkeit im Vordergrund stehen. 

 

Das Sachwertverfahren wird daher als Wertermittlungsverfahren dort angewendet, wo die 

obigen Kriterien eindeutig zutreffen, wie etwa beim Ein- bzw. Zweifamilienhaus, wo die 

Anwendung des Ertragswertverfahrens mangels Interesse der überwiegenden Erwerberschicht 

an einem Ertrag ausscheidet. 

 

 

e) Marktanpassung 

Allen drei Bewertungsverfahren ist allerdings gemeinsam, dass das Ergebnis der jeweiligen 

Methode nicht ungeprüft dem Gutachten zugrunde zu legen, sondern dahingehend zu 

überprüfen ist, ob der Wert auf dem Markt auch tatsächlich erzielt werden kann, d.h. dem 

Verkehrswert der Liegenschaft entspricht.  

 

In allen Wertermittlungsverfahren hat dies im Wege der Marktanpassung zu geschehen; es ist 

daher zu überprüfen, ob Interessenten bereit sind, den so ermittelten Preis auch tatsächlich zu 

bezahlen (vgl. Stabentheiner, LBG, Anm 4 zu § 7). 

 

 

3. Wahl des Bewertungsverfahrens 

Die Bewertung erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren, weil es sich um nicht vermietete 

WE-Objekte handelt und am Markt genügend vergleichbare Objekte vorhanden sind. 

 

 

4. Rundungsdifferenzen 

Die Darstellung der Zahlen erfolgt in der Regel mit zwei Stellen hinter dem Komma. 

 

Aufgrund der Berechnung mit Excel-Tabellen können geringfügige Rundungsdifferenzen 

auftreten. 

 

  



 

 

        Seite 23 von 69  

5. Ermittlung der Vergleichswerte 

a) Wohnung Top 2/3 

Als Vergleichsobjekte wurden ausschließlich Wohnungen in der nächsten Umgebung 

herangezogen, an denen ebenfalls Baurechtswohnungseigentum begründet ist.  

 

Derartige Wohnungen wurden in den Jahren 2023 und 2024 zwischen rund EUR 7.300,00 und 

EUR 7.600,00 pro Quadratmeter Nutzfläche verkauft. 

 

Die Details sind in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt. 

 

Tabelle 1 

 

  

 

Bei den mit einem Stern gekennzeichneten Objekten wurde für den mitverkauften KFZ-

Stellplatz jeweils ein Betrag von EUR 25.000,00 abgezogen. 

 

Unter Berücksichtigung der erhobenen Vergleichspreise erachte ich einen Preis von  

EUR 7.500,00 pro Quadratmeter Nutzfläche als angemessen, eine ordnungsgemäße 

Fertigstellung vorausgesetzt. 

 

Die Fertigstellungskosten wurden durch den beigezogenen Sachverständigen aus dem Baufach 

DI Martin Buschina im Wege einer Grobkostenschätzung mit EUR 46.200,00 ermittelt. Diese 

Mängelbehebungskosten sind vom erzielbaren Preis in Abzug zu bringen. 

 

Weiters ist das Risiko zu bewerten, dass die bereits ausgeführten Arbeiten nicht mangelfrei 

ausgeführt wurden, dafür ist ein Abzug von 3 % gerechtfertigt. 

  

TZ Adresse Top Nfl/m² Terrasse Garten Kaufvertrag Kaufpreis Preis/m²

1260/2023 Julius-Payer-Gasse 13* 2.2 56,58 12,54 148,55 28.02.2023 424 900,00 7 509,72

5385/2023 Julius-Payer-Gasse 13 2.4 65,97 5,19 09.10.2023 500 000,00 7 579,20

4142/2024 Julius-Payer-Gasse 3* 8 43,06 8,32 19.04.2024 314 900,00 7 313,05

5041/2024 Julius-Payer-Gasse 3 3 54,99 11,25 51,14 29.08.2024 410 000,00 7 455,90
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b) Kfz-Stellplätze  

Stellplätze auf der gegenständlichen Liegenschaft sowie in unmittelbarer Umgebung wurden in 

den Jahren 2022 bis 2024 zwischen EUR 25.000,00 und EUR 30.000,00 verkauft. 

 

Unter Berücksichtigung der erhobenen Vergleichswerte erachte ich für die Kfz-Stellplätze 6 

und 7 einen Preis von EUR 25.000,00, und für den größeren Stellplatz 10 einen Preis von 

EUR 30.000,00 als angemessen. 

 

 

6. Verkehrswertberechnungen 

a) Wohnung Top 2/3 

139,23 m² x EUR 7.500,00  EUR 1.044.225,00 

Abzug für Mängelbehebung - EUR 46.200,00 

Risikoabschlag 3 % - EUR 31.326,75 

Verkehrswert  EUR 966.698,25 

gerundet  EUR 966.700,00 

 

 

b) Kfz-Stellplatz 6 

Verkehrswert EUR 25.000,00 

 

 

c) Kfz-Stellplatz 7 

Verkehrswert EUR 25.000,00 

 

 

d) Kfz-Stellplatz 10 

Verkehrswert EUR 30.000,00 
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C  -  G U T A C H T E N 

Die im Befund genauer beschriebenen Objekte haben unter Berücksichtigung aller 

Wertkomponenten zum Gutachtensstichtag – lastenfrei – nachstehende Verkehrswerte:– 

 

 

a) Wohnung Top 2/3 

EUR  966.700,00 

(in Worten: Euro neunhundertsechsundsechzigtausendsiebenhundert) 

 

 

b) Kfz-Stellplatz 6 

EUR  25.000,00 

(in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend) 

 

 

c)  Kfz-Stellplatz 7 

EUR  25.000,00 

(in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend) 

 

 

d) Kfz-Stellplatz 10 

EUR   30.000,00 

(in Worten: Euro dreißigtausend) 
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D  -  B E I L A G E N 

 

1. Grundbuchauszüge  

2. Auszüge aus den Nutzwertgutachten 

3. Nachtrag zu Baurechtsvertrag vom 14.10.2021 

4. Hilfsbefund des SV DI Martin Buschina vom 21.10.2024 

5. Bau- und Ausstattungsbeschreibung 

6. Energieausweis vom 12.04.2019 

7. Lageplan 

8. Grundrisse 

9. Ansichten 

10. Schnitte 

11. Fotodokumentation 
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GB 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

GRUNDBUCH 

Auszug aus dem Hauptbuch 

KATASTRALGEMEINDE 01669 Kaisermühlen                          EINLAGEZAHL   696 

BEZIRKSGERICHT Donaustadt 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 6104/2018 

STAMMEINLAGE der BAURECHTSEINLAGE EZ 697 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

  2483/51  G GST-Fläche        *      986 

             Bauf.(10)                331 

             Gärten(10)               655  Julius-Payer-Gasse 11 

Legende: 

G: Grundstück im Grenzkataster 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

   4  a 5370/2018 Bauplatz (auf) Gst 2483/51 

************************************* B *************************************** 

   1 ANTEIL: 1/1 

     Chorherrenstift Klosterneuburg 

     ADR: Stiftsplatz 1, Klosterneuburg   3400 

      a TZ eines anderen Gerichtes: 1897/1948 Bescheid 1948-02-11 

          Eigentumsrecht 

      b 5370/2018 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 215 

************************************* C *************************************** 

   1  a 6104/2018 

          BAURECHT bis 2118-08-31 

          Baurechtseinlage EZ 697 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch 06.03.2025 11:44:55 
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GB 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

GRUNDBUCH 

Auszug aus dem Hauptbuch 

KATASTRALGEMEINDE 01669 Kaisermühlen                          EINLAGEZAHL   697 

BEZIRKSGERICHT Donaustadt 

******************************************************************************* 

*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 

***    B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 7, 8, 11, 23             *** 

***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 663/2025 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Plombe 1364/2025 

Plombe 1466/2025 

************************************* A1 ************************************** 

BAURECHT bis 2118-08-31 an EZ 696 

************************************* A2 ************************************** 

************************************* B *************************************** 

   7 ANTEIL: 9/896 

     JPG 11 Projekt GmbH (FN 494501h) 

     ADR: Schönbrunnerstraße 45/Lokal 1, Wien   1050 

      a 6104/2018 Baurechtsvertrag 2018-11-13 Baurecht 

      b 7096/2020 1655/2022 Wohnungseigentum an Kellergeschoß/Stellplatz 6 

      c 218/2022 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      f 2880/2024 Rangordnung für die Veräußerung bis 2025-06-04 für Treuhänder 

          Dr. Christian Vitali, geb. 10.07.1978, Ebendorferstraße 3/16, 1010 

          Wien 

   8 ANTEIL: 9/896 

     JPG 11 Projekt GmbH (FN 494501h) 

     ADR: Schönbrunnerstraße 45/Lokal 1, Wien   1050 

      a 6104/2018 Baurechtsvertrag 2018-11-13 Baurecht 

      b 7096/2020 1655/2022 Wohnungseigentum an Kellergeschoß/Stellplatz 7 

      c 218/2022 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      f 2880/2024 Rangordnung für die Veräußerung bis 2025-06-04 für Treuhänder 

          Dr. Christian Vitali, geb. 10.07.1978, Ebendorferstraße 3/16, 1010 

          Wien 

  11 ANTEIL: 12/896 

     JPG 11 Projekt GmbH (FN 494501h) 

     ADR: Schönbrunnerstraße 45/Lokal 1, Wien   1050 

      a 6104/2018 Baurechtsvertrag 2018-11-13 Baurecht 

      b 7096/2020 1655/2022 Wohnungseigentum an Kellergeschoß / Stellplatz 10 

      c 218/2022 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      f 2880/2024 Rangordnung für die Veräußerung bis 2025-06-04 für Treuhänder 

          Dr. Christian Vitali, geb. 10.07.1978, Ebendorferstraße 3/16, 1010 

          Wien 

  23 ANTEIL: 143/896 

     JPG 11 Projekt GmbH (FN 494501h) 

     ADR: Schönbrunnerstraße 45/Lokal 1, Wien   1050 

      a 6104/2018 Baurechtsvertrag 2018-11-13 Baurecht 

      b 7096/2020 1655/2022 Wohnungseigentum an Wohnung Top 2/3, 

          Einlagerungsraum 2/3 

      c 218/2022 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      f 2880/2024 Rangordnung für die Veräußerung bis 2025-06-04 für Treuhänder 

          Dr. Christian Vitali, geb. 10.07.1978, Ebendorferstraße 3/16, 1010 

          Wien 

************************************* C *************************************** 

   1  a 6104/2018 

          REALLAST der Verpflichtung zur Zahlung des jährlichen 

          Bauzinses EUR 29.589,86 gem Pkt IV. Baurechtsvertrag 

          2018-11-13 für Chorherrenstift Klosterneuburg 

   2    auf Anteil B-LNR 7 8 11 23 

      b 6738/2019 IM RANG 6105/2018 Pfandbestellungsurkunde 

          2018-12-18 

          PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 1.695.000,-- 

          für HYPO TIROL BANK AG (FN 171611w) 

      c gelöscht 
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   3    auf Anteil B-LNR 7 8 11 23 

      b 1248/2021 IM RANG 1697/2020 Pfandbestellungsurkunde 

          2018-12-18 

          PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 1.990.000,-- 

          für HYPO TIROL BANK AG (FN 171611w) 

      c gelöscht 

   4    auf Anteil B-LNR 7 8 11 23 

      a 4572/2021 Pfandbestellungsurkunde 2018-12-18 

          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 400.000,-- 

          für HYPO TIROL BANK AG (FN 171611w) 

      b gelöscht 

   8    auf Anteil B-LNR 11 

      a 2725/2023 Pfandurkunde 2023-05-24 

          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 150.000,-- 

          für Sparkasse Korneuburg AG (FN 315215b) 

  11    auf Anteil B-LNR 7 8 11 23 

      a 6566/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (47 C 449/23i) 

  12    auf Anteil B-LNR 7 8 11 23 

      a 1304/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 6.903,13 züzüglich einer 

          Nebenforderung von EUR 90,--, samt 4 % Z 

          aus EUR 1.082,70 seit 2.7.2023, 

          aus EUR 1.082,70 seit 2.8.2023, 

          aus EUR 1.141,09 seit 2.9.2023, 

          aus EUR 1.198,88 seit 2.10.2023, 

          aus EUR 1.198,88 seit 2.11.2023, 

          aus EUR 1.198,88 seit 2.12.2023, 

          Kosten EUR 1.027,93 samt 4 % Z seit 27.2.2024, Kosten EUR 

          539,23 für EG Julius-Payer-Gasse 11 (20 E 8/24w) 

  13    auf Anteil B-LNR 7 8 11 23 

      a 2669/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (47 C 216/24a) 

  15    auf Anteil B-LNR 7 8 11 23 

      a 5986/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 

          (LGZ Wien - 6 Cg 20/24s) 

  18    auf Anteil B-LNR 7 8 11 23 

      a 6113/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 9.954,38 samt 4 % Z aus EUR 

          243,92 seit 2.7.2023, aus EUR 182,95 seit 2.7.2023, aus EUR 

          182,95 seit 2.7.2023, aus EUR 2.906,67 sit 2.7.2023, aus 

          EUR 116,33 seit 2.7.2023, aus EUR 243,92 seit 2.1.2024, aus 

          EUR 182,95 seit 2.1.2024, aus EUR 182,95 seit 2.1.2024, aus 

          EUR 182,95 seit 2.1.2024, aus EUR 2.906,67 seit 2.1.2024, 

          aus EUR 2.439,17 seit 2.1.2024, Kosten EUR 1.270,08 samt 

          4 % Z seit 6.6.2024, Kosten EUR 675,21, 

          Antragskosten EUR 690,02 

          für Chorherrenstift Klosterneuburg 

          (20 E 53/24p - 20 E 8/24w) 

  19    auf Anteil B-LNR 7 8 11 23 

      a 663/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 6.428,95 samt 

          5,75 % Z aus EUR 1.285,79 seit 2.1.2024 

          5,75 % Z aus EUR 1.285,79 seit 2.2.2024 

          5,75 % Z aus EUR 1.285,79 seit 2.3.2024 

          5,75 % Z aus EUR 1.285,79 seit 2.4.2024 

          5,75 % Z aus EUR 1.285,79 seit 2.5.2024 

          1,75 % Z aus EUR 1.082,70 seit 1.7.2023 

          1,75 % Z aus EUR 1.082,70 seit 1.8.2023 

          1,75 % Z aus EUR 1.141,09 seit 1.9.2023 

          1,75 % Z aus EUR 1.198,88 seit 1.10.2023 

          1,75 % Z aus EUR 1.198,88 seit 1.11.2023, 

          1.75 % Z aus EUR 1.198,88 seit 1.12.2023, 

          Kosten EUR 1.027,93 samt 4 % Z seit 27.5.2024, 

          Antragskosten EUR 551,23 für EG Julius-Payer-Gasse 11 

          (20 E 8/24w - 20 E 3/25m) 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch 20.03.2025 14:38:54 
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Auszüge aus den Nutzwertgutachten 

 

 

Nutzwertberechnung vom 22.10.2020 

 

 

 

 

Nutzwertberechnung vom 15.10.2021 
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Lageplan 
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Grundriss Kellergeschoss 

 

  
   

PP 6 

PP 7 

PP 10 
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Grundriss Erdgeschoss 
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Grundriss Dachgeschoss  

 

  

W 2/3 



 

 

        Seite 48 von 69  

Grundriss W 2/3 - Dachgeschoss 
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Grundriss Dachdraufsicht Stiege 2: Dachterrasse W 2/3 
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Südansicht 
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Nordansicht 
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Westansicht 
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Ostansicht 
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Schnitt A-A 
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Schnitt B-B 
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Schnitt C-C 
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Schnitt D-D 
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